


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 413 
- Rosellen / Am Norfbach - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 07.08.2003 Es gilt die BauNVO 1990 

I. Art der baulichen Nutzung 

Die in § 3 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen sind gemäß § 1  
Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Garagen, überdachte Stellplätze und Stell-
plätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Flächen und auf den hierfür 
besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

II. Maß der baulichen Nutzung 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO auf maximal 9m Firsthöhe und 
maximal 3,5m Traufhöhe - gemessen von der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage (Stras-
senoberkante) - begrenzt. Die Hausgrundstücke sind soweit aufzufüllen, daß sie die Höhenlage der 
dazugehörigen Erschließungsanlage übernehmen. Die zulässige Anzahl von Wohneinheiten je Wohn-
gebäude wird gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) auf maximal zwei Wohnungen 
beschränkt. 

III. Versickerung von Niederschlagswasser 

Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen, Balkone und Terrassenflächen ist gemäß  
§ 51 a Landeswassergesetz in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB über Muldenversickerung in den 
Boden zu leiten. Die im Plangebiet vorhandenen geringen Flurabstände von 1-2m sind zu beachten. 
Die Wege in den öffentlichen Grünflächen und die privaten befestigten Flächen sind mit wasserge-
bundener Decke, Pflaster mit hohem Fugenanteil oder ähnlich offenporigem Belag herzustellen, und 
das hierauf anfallende Niederschlagswasser ist flächig in den Boden zu leiten. 

IV. Ökologische Maßnahmen 

Folgende Maßnahmen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20 und 25 des BauGB festgesetzt: 

1. PRIVATE FLÄCHEN 

Je angefangene 300 qm Gartenfläche ist mindestens ein Laubgehölz als großkroniger standort-
gerechter Laubbaum der Arten Ahorn, Eberesche, Esche, Sommerlinde, Stieleiche oder Trau-
beneiche mit einem Stammumfang von mindestens 18cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten. Die Baumstämme sollen einen Mindestabstand von 6m zu den Gebäuden haben. 
Innerhalb der festgesetzten 5m breiten Fläche im Reinen Wohngebiet (WR) zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine dreireihig versetzte Pflanzung 
mit standortgerechten Laubgehölzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Der Pflanzabstand 
darf 1,5m nicht überschreiten. Es sind Bäume II. Ordnung als Heister von mindestens 1,75m 
Höhe der Arten Feldahorn, Hainbuche, Hasel, Weißdorn, Traubenkirsche oder Eberesche oder 
Wildobstbäume und Sträucher von mindestens 0,8m Höhe der Arten Weißdorn, Hasel oder 
Schlehe zu verwenden. 
Fassaden und Giebelflächen ab einer fensterlosen Fläche von 30 qm, Garagen und Nebenan-
lagen (Car-Ports, Mülltonnenstandplätze, Gartengerätehäuschen, Mauern, Zäune etc.) sind 
fachgerecht mit geeigneten Rank- und Kletterpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. 
Zur Eingrünung geeignet sind Blauregen, Efeu, Kletterhortensie, Waldrebe und Wilder Wein. 



2. ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN 

Innerhalb der Ausgleichsfläche für private Bauflächen ist eine mindestens 7m breite Hecke mit 
folgender Qualität als Ortsrandabgrünung entlang der privaten Baufläche zu pflanzen: 
- je 150 qm Fläche ein Baum II. Ordnung als Heister von 2,0 - 2,25m Höhe der Arten Feldahorn, 

Hainbuche, Eberesche und Obstsorten. 
- je 2 qm Fläche ein mindestens 0,8m hoher Strauch als Landschaftsgehölz der Arten Hasel, 

Weißdorn, Schlehe, Roter Hartriegel oder Hundsrose. 

Innerhalb der Ausgleichsfläche gemäß § 9 Abs. 1a in Verbindung mit § 135a BauGB (Ökokonto-
Fläche) sind mindestens zwölf hochstämmige Obstbäume zu pflanzen. 

V. Immissionsschutz 

Zum Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind besondere 
bauliche Vorkehrungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vorgeschrieben: Alle Gebäudefassaden im 
Plangebiet liegen im Lärmpegelbereich 2 nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Zum Schutz der 
Aufenthaltsräume muß das resultierende Schalldämmaß R'w,res für Außenbauteile mindestens 30 dB 
(A) betragen. Ausnahmen von dieser Festsetzung können zugelassen werden, soweit durch einen 
anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere Maßnahmen ausreichen. 

VI. Örtliche Bauvorschriften 

Folgende örtliche Bauvorschriften werden gemäß § 86 Bauordnung NRW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 
BauNVO festgesetzt: 

- Abgrabungen, insbesondere zur Schaffung von Wohnraum und Garagen im Kellergeschoß, sind 
unzulässig. 

- Zur Dacheindeckung sind rote, rotbraune oder braune Pfannen unbehandelt (ohne Engobe und 
Glasur) sowie für Garagen auch eine Dachbegrünung zulässig. 

- Gauben, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte sind nur im unteren Drittel der Dachfläche zulässig. Die 
Summe der Dachgauben, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte darf die Hälfte d er jeweiligen 
Trauflänge nicht überschreiten. Die Höhe der Firstlinie der Zwerchhäuser darf maximal zwei Drittel 
der Dachhöhe erreichen. 

Hinweis: 

Das Bauvorhaben liegt im Einzugsgebiet W III A des Wasserwerks Allerheiligen. Der höchste zu er-
wartende Grundwasserstand liegt bei 37,2 m über NN. Das Niveau des hundertjährigen Hochwassers 
liegt bei 37,4 m über NN. 


